
Mit dem Inkrafttreten der Richtlinie 79/409/EWG 

(1979) über die Erhaltung der wildlebenden Vo

gelarten, der so genannten EU-Vogelschutzricht- 

linie, im Jahre 1979 wurde schon frühzeitig ein 

grundlegendes Instrument zum Schutz der in 

Europa vorkom m enden Vogelarten wirksam. 

Nach dieser Richtlinie sind alle europäischen 

Vogelarten zu schützen und für die im Anhang I 

aufgeführten Arten sind nach Artikel 4 besonde

re Schutzgebiete auszuweisen. Da besonders 

der Gebietsschutz offenbar europaweit zu zö

gerlich umgesetzt wurde, erarbeitete der Inter

nationale Rat für Vogelschutz (ICBP), heute Bird- 

Life International, im Auftrage der Europäischen 

Gemeinschaft Mitte der 1980er Jahre ein bereits 

über den EG-Bereich hinausgehendes Inventar 

von Important Bird Areas in Europe (IBA), das 

am 17.05.1987 bestätig t wurde ( G r im m e t t  & 

J o n e s  1989). Auf dieses Inventar Bezug neh

mend, wurden nach fachlichen Vorarbeiten der 

Staatlichen Vogelschutzwarte Steckby vom Land 

Sachsen-Anhalt im November 1992 neun EU- 

Vogelschutzgebiete (EU SPA) mit einer Fläche 

von 27 201 ha gemeldet ( D o r n b u s c h  et al. 1996). 

Mit der Verabschiedung der Richtlinie 92/43/ 

EWG (1992) zur Erhaltung der natürlichen Le

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen im Jahre 1992, der so genannten Fau

na-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie, wurden die 

Empfehlungen der EU-Vogelschutzrichtlinie für 

diese besonderen Schutzgebiete (EU SPA) ver

bindlich, für ihren Status ab dem 01.01.1993 und 

für ihren Schutz nach Artikel 6 und 7 der FFH- 

R ichtlinie ab dem 05.06.1994. In den Jahren 

1997 und 1998 wurde im Auftrag von BirdLife 

International die Inventarliste der Important Bird 

Areas in Deutschland um ein Vielfaches erwei

tert ( H eath  & E va n s  2000), dann nochmals im 

Jahre 2002 ( S u d f e l d t  et al. 2002).

In Artikel 4 Absatz 1 der EU-Vogelschutzrichtli- 

nie heißt es: „Auf die in Anhang I aufgeführten 

Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hin

sichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden“ ; so

wie: „Die Mitgliedsstaaten erklären insbeson

dere die für die Erhaltung d ieser Arten zahlen- 

und flächenm äß ig  gee ignets ten  G ebie te  zu 

Schutzgebieten“ . Diese Definition lässt einen 

gewissen Interpretationsspielraum bei der Aus

wahl der Gebiete.

Nachdem die Europäische Union aber in der 

Vergangenheit bei der Beurteilung des Standes 

der Ausweisungen dieser Schutzgebiete in den 

einzelnen Ländern Europas als Maß das Inven

tar der Important Bird Areas anlegte, war man 

gut beraten, sich bei der Ausweisung von EU 

SPA an den IBA-Kriterien zu orientieren ( D o e r  

et al. 2002). Global wichtige Vogelgebiete (A), 

regional w ichtige Vogelgebiete (B) und Gebie

te mit Bedeutung in der EU (C) sind die drei 

Auswahlkriterien. In Deutschland geht es in den 

global w ichtigen Vogelgebieten um den Schutz 

global gefährdeter Vogelarten w ie Großtrappe 

oder Moorente sowie um den Schutz von be

deutenden Vogelansammlungen, insbesondere 

auch von Wasservögeln im Sinne der Ramsar- 

Konvention. In den regional w ichtigen Vogel

gebieten geht es ebenfalls um den Schutz von 

Vogelansammlungen, aber auch um den Schutz 

von Arten mit einem ungünstigen Erhaltungs

status in Europa sowie von Arten mit einem 

günstigen Erhaltungsstatus, deren globale Po

pulationen sich in Europa konzentrieren. Die 

Gebiete mit Bedeutung in der EU stellen eine 

Ergänzung zu den vorherigen Kriterien dar, je 

doch sind die Schwellenwerte der Arten oder 

Artengruppen nur auf die Bestände in der EU 

bezogen. Ein weiteres darin enthaltenes Krite

rium ist, dass das betreffende Gebiet eines der
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L e g e n d e

I. EU-Vogelschutzgebiete (Stand der Meldung 30.06.2000)

Diese Gebiete werden in der vorliegenden A rbe it behandelt.

A  M ittlere Elbe einschl. S teckby Lödderitzer Forst 18 272 ha
B Zerbste r Land 6 207 ha
C Untere Have l/Sachsen-A nhalt und Scho llener See 5 744 ha
D Helm estausee Berga-Kelbra 784 ha
E Hakel 6 441 ha
F A land-E lbe-N iederung 4 234 ha
G Drömling 15 265 ha
H Landgraben-Dum m e-N iederung 2 577 ha
I M ilde-N iederung/A ltm ark 2 207 ha
K K lie tzer Heide 2 252 ha
L Elbaue Jerichow 
M Hudewälder nordöstlich Haldensleben

4 371 ha

(C o lb itz-Le tz linger Heide) 4 371 ha
N F iener Bruch 3 667 ha
O A ltengrabow er Heide 3 691 ha
P W ulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 2 171 ha
Q M ündungsgebie t der Schwarzen Elster 3 354 ha
R Auenwald Plötzkau 385 ha
S Hochharz 6 112 ha
T Nordöstlicher Unterharz 16 989 ha
U Salz iger See und Salzatal 650 ha
V Saale-E lster-Aue südlich Halle 4 760 ha
W  G lücksburger Heide 1 790 ha
X Annaburger Heide 6 076 ha

II. Erweiterungen und Neuausweisungen von EU-Vogelschu  

(nach Kabinettsbeschluss vom 09.09.2003)

Diese Gebiete werden in der vorliegenden A rbe it noch nicht behandelt.

etiebiegzt

II.1 Erweiterungen
zu A  M ittlere Elbe einschl. S teckby Lödderitzer Forst 798 ha
zu F Aland-E lbe-N iederung 889 ha
zu L Elbaue Jerichow
zu M Hudewälder nordöstlich Haldensleben

9 056 ha

(C o lb itz-Le tz linger Heide) 16 012 ha
zu O A ltengrabow er Heide 51 ha
zu P W ulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg 87 ha
zu Q M ündungsgebiet der Schwarzen Elster 567 ha
zu W  G lücksburger Heide 13 ha

II.2 Neuausweisungen
24 Feld flu r bei Kusey 4 911 ha
25 Bergbaufo lge landschaft Kayna Süd 222 ha
26 M ahlp fuh ler Fenn 1 210 ha
27 Fallste ingeb ie t nördlich Osterw ieck 1 390 ha
28 Huy nördlich Halberstadt 2 005 ha
29 Laubw aldgeb ie t zw ischen W ernigerode u. B lankenburg 3 613 ha
30 Buchenw älder um Stolberg 3 677 ha
31 Z e itze r Forst 1 718 ha
32 M ittlere O ran ienbaum er Heide 2 024 ha
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Lage der besonderen Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie (EU SPA) in Sachsen-Anhalt
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fün f wichtigsten Gebiete in der jeweiligen eu

ropäischen Region für Arten oder Unterarten, 

die in der EU als gefährdet betrachtet werden, 

darstellt. Aus praktischen Gründen werden für 

die Auswahl von IBA und EU SPA in Überein

stimmung der Vogelschutzwarten Deutschlands 

d ie Bundes länder a ls Regionen betrachtet. 

Bereits die Erfüllung nur eines IBA-Kriteriums 

reicht zur Gebietsauswahl aus. Doch im Gegen

satz zur Ausweisung von IBA kann ein EU SPA 

zur Berücksichtigung artspezifischer besonde

rer Bedingungen durchaus auch ohne die Er

füllung von IBA-Kriterien ausgewiesen werden 

( D o r n b u s c h , G. 2001).

In Sachsen-Anhalt erfolgte die Ausweisung der 

E u ropä ischen  V o g e lsch u tzge b ie te  a u f der 

Grundlage der IBA-Kriterien. In Anlehnung an 

H eath  & E v a n s  (2000), wo für Sachsen-Anhalt

17 IBA aufgeführt sind, begannen im Jahre 1999 

nach Vorarbeiten in den zurückliegenden Jah

ren intensive Arbeiten zur Ausweisung weiterer 

Europäischer Vogelschutzgebiete. Nach Zusam

menführung vorhandener Daten wurden die Art

vorkommen, Vorkommensschwerpunkte der ein

zelnen Arten und Vogelansammlungen im Sin

ne der Ramsar-Konvention lokalisiert, kartogra

phisch bearbeitet und Gebietsabgrenzungen ent

worfen. Unzweifelhaft war, dass in Sachsen

Anhalt die Großtrappe als global gefährdete Art, 

der Rotmilan, Vogelarten der Auen sowie Zug- 

und Gastvogelarten besondere Berücksichtigung 

zu finden haben. Der zu diesem Zeitpunkt aktu

elle Kenntnisstand über das Vorkommen der 

Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtli- 

nie im Land Sachsen-Anhalt wurde in den zu

rückliegenden Jahren durch viele ehrenamtlich 

tätige Ornithologen, aber auch von Behörden

mitarbeitern zusammengetragen. Hervorzuhe

ben sind an dieser Stelle der Ornithologenver

band Sachsen-Anhalt e. V. (OSA) und der Lan

desverband sowie Regionalverbände des Natur

schutzbund Deutschland e. V. (NABU).

Nach einer Prüfung der Daten wurden neben 

den neun bereits ausgewiesenen EU SPA 14

neue Gebiete ausgewählt ( D o r n b u s c h , G. 2001). 

So konnten insgesamt 23 Gebietsvorschläge 

mit e iner Fläche von 122 390 ha, ca. 6 % der 

Landesfläche von Sachsen-Anhalt, erarbeitet 

werden, die mit dem Kabinettsbeschluss vom 

28./29. Februar 2000 „NATURA 2000, Beson

dere Schutzgebiete Sachsen-Anhalts nach der 

Vogelschutzrichtlin ie und der FFH-R ichtlin ie“ 

durch die Landesregierung bestätigt wurden. 

Damit war in Sachsen-Anhalt ein guter Stand 

zur Erfüllung der Anforderungen an den Schutz 

der Arten des Anhangs I und des Artike ls  4 

Absatz 2 der EU-Vogelschutzrichtlinie erreicht. 

Im Folgenden wird für den Zeitraum von 1990 

bis 2000 ein Überblick über das Vorkommen 

von 55 Vogelarten des Anhangs I der EU-Vo- 

gelschutzrichtlin ie in diesen 23 EU SPA des 

Landes Sachsen-Anhalt gegeben. Für jede Art 

werden Gefährdungskategorie und Schutzsta

tus, Verbreitung, Ökologie und Zugstrategie, 

Bestandsentw icklung sowie Gefährdung und 

Schutzmaßnahmen dargestellt.

Durch den weiteren ornithologischen Erkennt

niszuwachs sowie auch durch faunistische Ver

änderungen haben sich fundierte Anregungen 

zur Ergänzung des Schutzgebietsnetzes erge

ben. So wurden auf Anfrage der Europäischen 

Kommission Vorschläge für drei Gebietserwei

terungen und neun Gebietsneuausweisungen 

erarbeitet (Stand September 2003). Die geplan

ten Neuausweisungen werden insbesondere der 

Verbesserung des Erha ltungszustandes von 

Artengemeinschaften strukturreicher und alter 

Laub-Mischwälder bzw. Arten mit großen oder 

speziellen Lebensraumansprüchen dienen. 

Nach der Gebietsausweisung gilt es nun, auf

bauend auf den bisherigen Kenntnissen, im Rah

men eines Vogelmonitorings alle erforderlichen 

Daten exakt zu erheben und auf dieser Grund

lage den Erhaltungszustand der Vogelarten in 

den EU SPA zu sichern bzw. zu verbessern.
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